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 Erlass einer 1. Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung 
des Wasserzweckverband Mallersdorf 

 
Bekanntmachung des Landratsamtes Straubing-Bogen vom …………………… 
 
Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverband Mallersdorf hat am 05.04.2011 eine 1. Satzung zur 
Änderung der Wasserabgabesatzung beschlossen. 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung wurde gem. Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. 
Eine Genehmigungspflicht gem. Art. 48 Abs. 1 KommZG besteht nicht. 
Nachstehend wird die genannte 1. Änderungssatzung gem. Art. 48 Abs. 3, KommZG bekannt gemacht. 
 
Gem. Art. 22 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 und Art. 44 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit i.V. m. 
§ 28 Abs. 3 der Verbands- und Betriebssatzung erlässt der Wasserzweckverband Mallersdorf  
– Sitz: Mallersdorf-Pfaffenberg – folgende 
 
 

SATZUNG 
 

(1. Änderung der Wasserabgabesatzung vom 02.10.2008) 
 

 
Die Wasserabgabesatzung des Wasserzweckverband Mallersdorf vom 02.10.2008 (veröffentlicht im Amts-
blatt SR-BOG, Nr. 26, 22. Oktober 2008, Seite 280 ff.) wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 1 
 
1. In § 3 „Begriffsbestimmungen“ ist aufzunehmen 

Gemeinsame Grundstücksanschlüsse (= verzweigte Hausanschlüsse) 
sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z.B. Privatwege) 
verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Versorgungsleitung  
verbinden. 
 

2. In § 4 Abs. 1 werden nach dem Wort „sein“ die Worte „bebautes,  
bebaubares oder gewerblich nutzbares“ eingefügt. 
 

3. In § 7 Abs. 4 Satz 3 ist nach dem Wort „Auslauf“ folgendes zu ergänzen: 
(Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A1 der Nachspeiseeinrichtung in 
das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z.B. Spülkasten)  
erforderlich. 
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4. § 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein  
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Einhaltung der  
Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, wenn eine CE- 
Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich  
vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist,  
wird dies auch vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines  
akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN- 
DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die  
 

1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
rechtmäßig hergestellt worden sind oder 

2. in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig her-
gestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind 

 
und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 
entsprechen, werden einschließlich der in den vorgenannten Staaten  
durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt,  
wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte Schutzniveau gleichermaßen 
dauerhaft erreicht wird.  
 

5. § 13 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die 
mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des Zweckverbandes  
berechtigt, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen,  
Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu  
betreten. 

 
 

§ 2 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt einen Tag nach Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
84066, Mallersdorf-Pfaffenberg, den 05.04.2011 
 
 
 
Wellenhofer 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Straubing, ……………………….. 
 
Landratsamt Straubing-Bogen 
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MANÖVERMELDUNG 
 
 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten (Bekanntma-
chung der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Verband: 
Sanitätsakademie der Bundeswehr, Zentrum für Einsatzausbildungen und Übungen des Sanitäts-
dienstes der Bundeswehr (SanAkBw, ZEinsAusbÜbSanDstBw),  
Mitterharthausen 55, 94351 Feldkirchen 
 
Art und Name:  
Truppenübung „SCHNELLER ADLER 5“ 
 
Übungsraum: 
St. Englmar – Ruhmannsfelden – Deggendorf – Natternberg – Altenbuch – Mengkofen – Neuhofen 
– Sallach – Rain – Mitterfels          
 
Voraussichtliche Ballungsräume: 
Lichthof – Neuhofen Munitions-Depot – Wasserübungsplatz Bogen – Ödwies – Mariaposching  
 
Besonderheiten: 
Blaulichteinsatz zu Übungszwecken. 
 
Zeit: 
10.05. – 19.05.11 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. die 
Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren Verursa-
cher unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach Formblatt 
direkt an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bogen weiterleitet bzw. die Schäden bei der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, Krelingstr. 
50, 90408 Nürnberg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-
übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu ver-
ständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Straubing-
Bogen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
 
Steinbauer 
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                                                      A U F G E B O T  
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für die Sparkassenbücher  Nr. 3403763083, 3401432194, 
3403772183 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunden wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen 
Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Ur-
kunden vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunden erfolgen wird. 
 
 
 
 
 
Landau, den 13.04.2011 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
 
gez. Gabriele Arenz, Gebietsdirektorin 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      A U F G E B O T  
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3402008902 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen 
Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Ur-
kunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde  
erfolgen wird. 
 
 
 
 
 
 
Landau, den 13.04.2011 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
gez. Gabriele Arenz, Gebietsdirektorin 
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